Date sent:      
Fri, 19 Sep 2003 12:15:57 +0200
Subject:        
FW: GATS-EU-Verfassungsentwurf
From:           
Franz Josef Stummann <f.stummann@a-e-r.org>
> À : Ulla Burchardt <ulla.burchardt@bundestag.de>

> Objet : GATS-EU-Verfassungsentwurf

> 

> Sehr geehrter Herr Läufer,

> gerne komme ich Ihrer Bitte nach, unsere Überlegungen zu präzisieren.

> 

> Ich darf vorab seitens der VRE Frau Burchardt danken, daß  sie auf den

> Zusammenhang von GATS und EU-Verfassungsentwurf intensiver eingehen  und damit

> auch kritisch  den Verfassungsentwurf in Bezug auf mögliche Auswirkungen für

> die zukünftige  Gestaltung des Bildungssektors analysieren will.

> 

> Ihre Frage konzentriert sich auf den Harmonisierungsvorbehalt nach Art.III-217

> Satz 5 . Sie  unterstellt, daß ein Mitgliedstaat  bestimmte mit qualifizierter

> Mehrheit verabschiedete Liberalisierungsverpflichtungen oder Abkommen

> zurückweisen kann. Der Übergang zur ausschließlichen Zuständigkeit der Union

> für Bildung im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik und die Aufhebung der

> Einstimmigkeit bei Abstimmungen über den Bildungsbereich-dies gilt auch für

> Gesundheit und Soziales- wären unerheblich und   würden einem Rekurs nicht im

> Wege stehen .Sollten nach Meinung eines Mitgliedstaates  mehrheitlich

> verabschiedete Verpflichtungen  dem  Harmonisierungsverbot  der Rechts- und

> Verwaltunsgvorschriften widersprechen, so wären  sie  nicht verfassungsgemäß

> und könnten deshalb mit Aussicht auf Erfolg über den den Europäischen

> Gerichtshof annulliert werden.

> 

> Kapitel V, Sektion 4,Artikel III-182,Satz 4(a)spricht sicher für diese

> Sichtweise.Dort wird  bei den sogenannten unterstützenden Maßnahmen

> festlegt,daß die europäischen Gesetze und Rahmengesetze auf keinen Fall eine

> Harmonisierung der Gesetze und Regelungen der Mitgliedstaaten beinhalten

> dürfen.Dies gilt  aber, das muß hinzugefügt werden , nur für den Aspekt der

> unterstützenden Maßnahmen.

> 

> Satz 1 des  eben genannten Artikels  betont zudem den Respekt der Union für

> die Verantwortlichkeit der Mitgliedsstaaten für  Lehrinhalte und die

> Organisation des Bildungswesens.( Die Wortwahl  des Sachverhaltes, das gilt

> insbesondere für den  Terminus" Respekt" ,gibt  aber zu Zweifeln Anlaß ,ob

> damit eindeutig die Anerkennung der ausschließlichen Zuständigkeit der

> Mitgliedstaaten  für den Bildungssektor in umfassender Weise gemeint

> ist.(Diese wird de facto bereits durch die Einführung qualifizierter

> Mehrheitsentscheidungen über unterstützende Maßnahmen beschnitten).Da aber

> Bildung unter den unterstützenden Maßnahmen aufgeführt wird, können wir

> eigentlich davon ausgehen, daß dieser Bereich grundsätzlich in der

> ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten verbleibt.

> 

> 

> Für eine politische und auch juristische Klärung scheint es mir nun

> sinnvoll, in einem ersten Schritt  die Festlegungen des Kapitels V und des

> Artikel III-217  getrennt zu sehen. Denn zu erkLären, warum Bildung  nach

> Kapitel V einerseits  eine  ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten

> ist, aber andererseits nach III-217, wenn als Dienstleistung  im Rahmen der

> gemeinsamen Handelspolitik definiert , sie in die ausschließliche

> Zuständigkeit der Union fällt, bereitet erhebliche Schwierigkeiten.

> 

> Wir haben also davon auszugehen, daß Bildung im  Rahmen des

> EU-Verfassungsentwurf zwei Qualitäten besitzt, die als durchaus unterscheidbar

> anzusehen sind  und damit auch unterschiedlich behandelt werden können.Es wird

> davon ausgegangen, daß diese Qualitäten- nennen wir sie  Handelsware auf der

> einen Seite  und staatlich verantwortete Förderung  individueller und  am

> Gemeinwohl orientierter gesellschaftlicher Lernprozesse(öffentliche

> Daseinsvorsorge) auf der anderen Seite- nicht unbedingt   mehr miteinander in

> Beziehung  gebracht werden müssen. So  scheinen es jedenfalls  die Verfasser

> der Entwurfs zu sehen.

> 

> 

> Artikel 217 betrachtet Bildung eindeutig als einen Sektor unter anderen im

> Rahmen  des  Handels mit Dienstleistungen in der gemeinsamen Handelspolitik

> der EU. Dieser fällt, wie schon gesagt, nach I-12 in die  ausschließliche

> Zuständigkeit der Union , die zudem  auch nach I-12, Satz 2  ausschließlich

> beim  Abschluß von internationalen Abkommen zuständig ist.Der einzelne

> Mitgliedstaat ist also  nicht mehr legitimiert, hier unilateral aktiv zu

> werden. Er hat seine Souveränität bei Entscheidungen über Bildung als Sektor

> des Handels mit Dienstleistungen an die Union abgetreten.Wie in Artikel

> III-217, Satz ausgeführt wird, gelten für die gemeinsame

> Handelspolitik"uniform principles-einheitliche Prinzipien". Dies gilt nun

> ohne eine Einschränkung auch  für den  Handel mit der Dienstleistung Bildung.

> 

> Es gibt also keine Ausnahme mehr für den Bereich Bildung, wie noch in Nizza

> festgehalten. Dort subsumierte man die Dienstleistungssektoren Kultur,

> Bildung, Gesundheit und Soziales auch im Rahmen der gemeinsamen

> Handelspolitik unter geteilten Zuständigkeiten Zudem  wurde die Einstimmigkeit

> bei Abstimmungen gefordert. Nizza erkannte noch die besondere Qualität dieser

> Bereiche an.Dahinter stand die Überlegung, daß  nicht alles, was

> handelspolitisch durchaus Sinn machen kann, unter rein bildungspolitischen

> Gesichtspunkten zu rechtfertigen ist.Die Einstimmigkeitsklausel war  als

> Schutz( safeguard) gedacht, mit der  Liberalisierungsmaßnahmen im Bereich

> Bildung unter einen gewichtigen Vorbehalt gestellt wurden, über dessen

> Aufhebung die Mitgliedstaaten nur bei Konsensus entscheiden können.

> 

> Mit dem Schritt der Gleichsetzung der Bildung mit den anderen Dienstleistungen

> hat der Konvent de facto die Hindernisse  beseitigt und die Überlegungen als

> nicht relevant ausgeschlossen, die aus einer mehr bildungspolitischen

> Perspektive   eine weitergehende Liberalisierung des Sektorsinn in Frage

> stellen oder ablehnen.

> 

> Bildung wird also nach Artikel III- 217  allein in ihrer handelspolitischen

> Dimension gesehen und auch so behandelt werden. Man  muß dies so sehen,wenn

> wir in Betracht ziehen, daß beim Bereich Kultur(Audiovisuelles) dem

> spezifischen Charakter der Kultur  noch  Rechnung getragen wird. In Bezug auf

> Kultur  wird einschränkend festgelegt , daß bei Beeinträchtigung der

> kulturellen und sprachlichen Vielfalt in der Union das Einstimmigkeitsvotum

> weiterhin gelten soll( Artikel III-217,Satz 4).

> 

> Für Bildung heißt dies dann auch , daß hier voll die Regeln des gemeinsamen

> Marktes und  der gemeinsamen Handelspolitik, einschließlich  des

> Deregulierungsdrucks des europäischen Binnenmarktprogramms,zum Tragen kommen:"

> Die gemeinsame Handelspolitik wird im Rahmen der Grundsätz und Ziele des

> auswärtigen Handels der Union gestaltet.(Artikel III-217, Satz 1).Der Artikel

> sagt eindeutig, daß es um "Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen"

> geht.Davon wird die Bildung nun nicht mehr ausgenommen.

> 

> Es ist also  mehr als fraglich ,ob man mit Hinweis auf  Satz 5 des Artikels

> III-217 , der eine Harmonisierung der Rechts-und Verwaltungsvorschriften der

> Mitgliedsstaaten auschließt, weitere Liberalisierungen des

> Bildungsbereiches,etwa im Hochschulwesen, in einem Mitgliedstaat verweigern

> kann, wenn dies mit qualifizierter Mehrheit so beschlossen wurde.

> 

> Die Möglichkeit, daß durch Entscheidungen für erweiterte Liberalisierung

> auch Rechts-und Verwaltungsvorschriften  in einem  Mitgliedsland betroffen

> sein könnten,scheint dann  unerheblich, wenn die Entscheidungen unter rein

> handelspolitischen Gesichtspunk- denn nur diese sind entscheidend- gefällt

> werden.

> 

> Unter kommerziellen Gesichtspunkten ist Harmonisierung in der EU nicht

> verboten, sie  ist vielmehr ein wesentliches Ziel der Union. Das Konzept des

> europäischen  Binnenmarktes basiert auf der Harmonisierung der nationalen

> Gesetze und Regulierungen. Er verhindert,daß durch  nationale Gesetze der

> Markt in Unordnung gebracht wird.

> 

> Es muß nochmals unterstrichen werden , daß für  Bildung als Dienstleistung es

> keine  Kompetenzabgrenzungen mehr gibt, da hier die die Mitgliedstaaten ihre

> Zustândigkeit abgetreten haben . Es gilt nun die auschließliche Zuständigkeit

> der Union.

> 

> Zudem greift der Harmonisierungsvorbehalt des Artikels III-217(5) erst nach

> einer Handlung der Union,d.h. er hat die Evaluierung der Effekte der

> Handlungen zur Voraussetzung.

> 

> Wenn wir akzeptieren, daß diese Klausel erst ex post wirksam wird, dann

> bedingt eine  Rücknahme des entsrechenden Gesetzes die Anrufung des

> Gerichtshofes. Dies heißt, den Weg durch das gesamte Europäische

> Gerichtssystem anzutreten, angefangen beim zusständigen nationalen Gerichtshof

> bis hin zum Europâischen Gerichtshof.Dies ist eine äußerst langwierige und

> kostenaufwendige Prozedur.

> 

> Dann gibt es noch das Problem des locus standi,d.h wer kann die Sache

> vorbringen. Die deutschen Bundesländer, die im Bildungsbereich  zuständig

> wären, müssen nachweisen, daß der legislative Akt der Union  sie direkt und

> individuell betrifft. Die Erbringung dieses Beweises ist nicht einfach.

> 

> Weierhin ist der  Nachweis zu führen, daß  das Gesetz tatsächlich die

> Harmonisierung von nationalen Gestzen und Regulierungen zur Folge hat.

> 

> Nach  Satz 1 des Artikels III-182 des Kapitels V gilt aber die ausschließliche

> Zuständigkeit der Mitgliedstaaten eigentlich nur für Lerninhalte und die

> Organisation des Bildungswesens.

> 

> Die Forderungen von Handelspartnern der EU in der laufenden

> GATS-Verhandlungsrunde, die z.B. Gegenstand der EU-Handelspolitik sind,

> berühren in erster Linie eben nicht Lerninhalte und Organisation. Das gilt

> etwa für Forderungen der USA nach  Übernahme voller Verpflichtungen für die

> Erbringungarten wie die grenzüberschreitende , die Nutzung im Ausland oder die

> kommerzielle Präsenz im Ausland.Untersuchungen wie  die von Christoph Scherrer

> von der Universitât Kassel gehen davon aus, daß  bei Zugeständnissen dann die

> bisherigen Verpflichtungen der EU  für privat finanzierte Dienstleistungen auf

> öffentlich finanzierte Dienstleistungen ausgedehnt werden können. Der

> Marktzugang von Anbietern aus anderen Staaten würde erleichtert und die

> Konkurrenz erhöht. Auch die Streichung des Subventionsvorbehaltes ist dann

> nicht ausgeschlossen. Nach Meinung der Verfasser des Kasseler Gutachtens müßte

> dann die Finanzierung des Hochschulwesen von einer Subventionierung der

> Bildungseinrichtungen auf eine der Studierenden umgestellt

> werden.Dienstleistungen müßten kostendeckend angeboten werden. Bei Umsetzung

> der Forderungen für eine Liberalisierung von Bildungsagenturen, wie etwa  das

> öffentlich finanzierte Vermittlungs-und Betreuungssystem des DAAD oder des

> Studentenwerkes, ist der Subventionsvorbehalt aufzugeben.

> 

> Es ist mehr als fraglich, ob diese Entscheidungen  und deren mögliche

> gesellschaftliche und kulturelle Folgen  mit dem Hinweis auf den

> Harmonisierungsvorbehalt abgewendet werden können,auch wenn sie das

> Bildungssystem des Mitgliedstaates grundlegend verändern und einen

> einheitlichen europäischen  bzw. globalen Bildungsmarkt entstehen lassen. Dies

> aber ist in dem EU-Verfassungsentwurf so gewollt. Es ist auch folgerichtige

> Konsequenz der Definition von Bildung als kommerziellem Dienstleistungssektor.

> 

> Ich weiß, daß viele Stimmen die Einbeziehung des EU-Parlamentes in das

> Entscheidungsverfahren als einen Fortschritt betrachten,  der für den Verlust

> an Mitentscheidungsrechten der Nationalparlamente- im Falle der Bundesrepublik

> auch der Länder- kompensiert.

> 

> Es gilt aber zu bedenken, daß das EU-Parlament nicht unbedingt die Interessen

> der Mitgliedstaaten repräsentiert, sondern  an erster Stelle  die der

> Institution selbst und die  der europäischen Ebene. Wie das Parlament

> letzendlich bei Fragen der  Liberalisierung des Bildungswesens

> entscheidet,wage ich nicht zu beantworten.Die Tatsache, daß es dem

> vorliegenden Entwurf  ohne große Einwände zugestimmt hat- das gilt

> insbesondere für die Zustimmung zu den substantiellen Veränderungen für die

> Bereiche Kultur, Bildung , Soziales und Gesundheit- sollte jedenfalls

> nachdenklich stimmen.

> 

> Mit Blick auf die laufenden  GATS-Verhandlungen und die Positionierungen der

> Mitgliedstaaten im Ad-hoc-Ausschuss des Rates zu Art.133 EGV 5

> Dienstleistungen sehe ich für die Zukunft eher eine  qualifizierte Mehrheit

> für weitere Liberalisierung.

> 

> Ich hoffe, daß meine Ausführungen für Sie  bei der anstehenden Analyse von

> Nutzen sind.

> 

> Mit freundlichen Grüßen

> 

> 

> Franz-Josef Stummann

> 

------ Fin du message transféré

